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Landtag 
 

10. Beauftragtenwesen: Beauftragter für politische Bildung 
 
Der Beauftragte für politische Bildung hat die ihm zugewiesenen 
Haushaltsmittel wirtschaftlich und sparsam eingesetzt. 

 
10.1 Beauftragte des Landes Schleswig-Holstein 

 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat für einzelne politische Aufgaben 
das Amt eines bzw. einer Beauftragten eingerichtet. Die rechtliche Stellung 
sowie die konkreten Aufgaben dieser Beauftragten sind in speziellen Ge-
setzen festgehalten. Trotz organisatorischer Zuordnung zu dem Präsiden-
ten des Schleswig-Holsteinischen Landtages sind sie bei der Ausübung ih-
res Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
 
Der LRH hat in der Vergangenheit u. a. den Bürgerbeauftragten für soziale 
Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein und Landesbeauftragten 
für Behinderte1 geprüft. Dabei stellte er erhebliche Versäumnisse bei der 
Einhaltung von haushalts- und tarifrechtlichen Bestimmungen fest. 
 
Aktuell prüft der LRH in einem Prüfungszyklus 
• den Beauftragten für politische Bildung, 
• die Beauftragte für Menschen mit Behinderung, 
• den Beauftragten für Flüchtlinge und Asyl sowie 
• die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten. 
 

10.2 Prüfung des Landesbeauftragten für politische Bildung 
 
Mit der Prüfung des Landesbeauftragten für politische Bildung hat der LRH 
die erste Prüfung seines Prüfungszyklus abgeschlossen.2 
 
Bis Ende 2014 wurde die politische Bildung durch die Landeszentrale für 
politische Bildung (LpB) wahrgenommen. Diese war bis 2011 als Landes-
betrieb strukturiert, bevor sie als Stabsstelle in den Geschäftsbereich des 
Landtagspräsidenten überführt wurde. 2008 hatte der LRH die LpB geprüft 
und kritisiert, dass der für einen Landesbetrieb erforderliche erwerbswirt-
schaftliche Charakter nicht nachgewiesen werden konnte.3 Es fehlte an 
überprüfbaren Faktoren, anhand derer Effektivität und Effizienz der Ein-
richtung hätten beurteilt werden können. Insgesamt war die Organisations-
form Landesbetrieb für die Wahrnehmung der Aufgabe „politische Bildung“ 
                                                      
1 Pr 853/1993, Bericht des LRH gemäß § 99 LHO. 
2 Pr 1927/2021. 
3  Bemerkungen 2009 des LRH, S. 61, Nr. 8. 
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ungeeignet, da eine solche Funktion nicht gegen ein kostendeckendes 
Entgelt oder gar gewinnbringend ausgeübt werden kann. 
 
Durch das Gesetz zur Einrichtung des Amtes eines oder einer Landesbe-
auftragten für politische Bildung vom 04.12.20141 wurde die Funktion 
eines Beauftragten für politische Bildung eingerichtet und die LpB aufge-
löst. Bereits seit 2011 unterliegt die Aufgabe der politischen Bildung nicht 
länger erwerbswirtschaftlichen Voraussetzungen. Dies entspricht der we-
sentlichen Forderung des LRH aus der vorgenannten Prüfung. 
 

10.3 Welche Mittel hat der Beauftragte zur Verfügung? 
 
Im Kapitel 01 06 des Einzelplans des Landtages werden dem Beauftragten 
für politische Bildung für 2022 fast 1 Mio. € bereitgestellt. Davon entfallen 
ca. zwei Drittel auf Personalausgaben, ein Drittel auf Maßnahmen und 
Veranstaltungen sowie ein geringer Betrag auf allgemeine Geschäftsaus-
gaben. 
 

Haushaltsmittel des Beauftragten 

 Ist 
2017 

Ist 
2018 

Ist 
2019 

Ist 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Tausend € 

Gesamt 
(Plan) 

578,6 
(703,6) 

694,2 
(842,1) 

770,8 
(845,1) 

707,1 
(927,4) 

973,9 
- 

974,9 
- 

Davon:       
Personal 308,3 335,7 436,1 448,3 625,0 625,0 
Maßnahmen  246,9 332,1 316,2 238,0 317,0 317,0 
Geschäftsausgaben 23,4 26,4 18,5 20,8 31,9 32,9 

Tabelle 13: Haushaltsmittel des Beauftragten für politische Bildung 
Quelle: Haushaltspläne des Landes. 
 
Die Ausgaben sind bis 2019 kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2020 sanken 
infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Ausgaben für Maß-
nahmen, da ab März keine Präsenzveranstaltungen mehr durchgeführt 
werden konnten. Dies führte zu einer Reduzierung der Gesamtausgaben. 
 

10.4 Setzt der Beauftragte diese Mittel wirtschaftlich ein? 
 
Der LRH hat bereits in vorherigen Prüfungen konstatiert, dass politische 
Bildungsarbeit nicht in erster Linie anhand erwerbswirtschaftlicher Kriterien 

                                                      
1 Gesetz zur Einrichtung des Amtes eines oder einer Landesbeauftragten für politische Bil-

dung vom 04.12.2014 (PolBiLBeauftrG SH), GVOBl. Schl.-H. S. 340, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16.12.2015, GVOBl. Schl.-H. S. 500. 
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zu beurteilen ist. Dafür ist die Beantwortung der Frage nach dem Erfolg 
politischer Bildungsarbeit zu komplex. 
 
Dennoch bleibt der Beauftragte bei der Erfüllung seiner Aufgaben an die 
Landeshaushaltsordnung gebunden und muss die ihm zur Verfügung ge-
stellten Mittel wirtschaftlich und sparsam einsetzen. 
 

10.4.1 Personal 
 
Die Aufwendungen für Personal stellen den wesentlichen Ausgabeposten 
im Haushalt des Beauftragten dar. 
 
Der Personalbestand des Landesbeauftragten ist im Vergleich zu dem 
Personalbestand der LpB spürbar gewachsen. Damit ist der Landtag einer 
Forderung des Beauftragten nachgekommen. Dieser hatte gleich zu Be-
ginn seiner Tätigkeit deutlich gemacht, dass weiteres Personal für die Er-
füllung der Aufgabe der politischen Bildung erforderlich sei. Die Personal-
zuwächse spiegeln sich in einem entsprechenden Mehrwert bei der Arbeit 
des Beauftragten und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider. 
 
Im Hinblick auf die allgemeine Haushaltslage und die stetig zunehmenden 
Personalkosten sollte der Landtag gleichwohl von der Schaffung weiterer 
Referentenstellen absehen bzw. diese durch Einsparungen an anderer 
Stelle gegenfinanzieren. 
 

10.4.2 Veranstaltungen 
 
Für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der politischen Bil-
dung stehen dem Beauftragten jährlich ca. 300.000 € zur Verfügung. 
 
Der größte Teil dieser Mittel wird für die Durchführung von Veranstaltun-
gen verwendet, deren Formate und Inhalte vielschichtig und von der Ziel-
gruppe abhängig sind, die der Beauftragte ansprechen möchte. Events an 
Schulen, Debattierwettbewerbe oder Besuche in ausgewählten Kulturstät-
ten zielen primär auf jugendliche Teilnehmer. Klassische Abendveranstal-
tungen, Vorträge und Lesungen richten sich typischerweise eher an Er-
wachsene. Vielfach zieht der Beauftragte Kooperationspartner hinzu und 
fixiert die gegenseitigen Aufgaben und Beiträge schriftlich in sogenannten 
Kooperationsvereinbarungen. Soweit der Beauftragte finanzielle Beiträge 
leistet, haben die Kooperationspartner durch entsprechende Belege nach-
zuweisen, dass diese Mittel für die Durchführung der jeweiligen Veranstal-
tung genutzt wurden. 
 
Der Beauftragte für politische Bildung nimmt in der Regel keinen Eintritt für 
seine Veranstaltungen oder die Teilnahme an Projekten. Die Frage der 
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Wirtschaftlichkeit der dafür anfallenden Ausgaben kann mithin nicht durch 
eine Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben erfolgen. 
 
Als Indikatoren können sowohl die durch den Beauftragten festgehaltenen 
Teilnehmerzahlen als auch die Steuerungs- und Lenkungsinstrumente 
herangezogen werden, mit denen der Beauftragte für eine möglichst opti-
male Auslastung der Veranstaltungen sorgt. Alle Veranstaltungen werden 
regelmäßig in protokollierten Runden hinsichtlich der Themenauswahl, der 
Referenten, der Teilnehmerzahl und weiterer Aspekte evaluiert. Dabei 
werden auch Feedbackbögen für größere Veranstaltungen ausgewertet. 
Hinzu kommen Erkenntnisse aus Evaluationen von Großprojekten des 
Bundes, die dieser entweder allein oder in Zusammenarbeit mit den Län-
dern durchführt und die auf eigene Projekte des Beauftragten für politi-
schen Bildung übertragbar sind. 
 
Mit diesen Maßnahmen gelingt es dem Beauftragten, eine durchgehend 
hohe Auslastung seiner Veranstaltungen zu erreichen. Vor dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie war der weit überwiegende Teil der angebotenen 
Veranstaltungen ausgebucht. Es bleibt abzuwarten, ob und wie schnell 
dieser Zustand bei vermehrt stattfindenden Präsenzveranstaltungen wie-
der herbeigeführt werden kann. 
 

10.4.3 Publikationen 
 
Daneben bietet der Beauftragte interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
des Landes Schleswig-Holstein regelmäßig wechselnde Publikationen zu 
politischen und historischen Themen an, die sie über den Webshop1 oder 
direkt in den Räumlichkeiten des Beauftragten beziehen können. Mit 
21.275 abgegebenen Publikationen in der 19. Wahlperiode gehört dieses 
Angebot ebenfalls zu den Kernaufgaben des Beauftragten.2 
 
Dabei stellt er durch jährliche Inventuren und eine automatisierte Buchhal-
tung im Webshop die nötige Transparenz und Übersichtlichkeit sicher. 
Auch der Lagerbestand, der bei der Prüfung der LpB noch Anlass zu Kritik 
gab, wurde deutlich reduziert. Um einen Wechsel im Angebot zu gewähr-
leisten und „Ladenhüter“ zu vermeiden, werden Publikationen nach ihrem 
Abverkauf grundsätzlich nicht mehr nachbestellt. Außerdem verzichtet der 
Beauftragte weitgehend auf den An- und Weiterverkauf von Verlagsware 
und tritt dadurch nicht in Konkurrenz zum gewerblichen Buchhandel. Die-
ses hatte der LRH bei seiner Prüfung der LpB ebenfalls beanstandet. 
 

                                                      
1  www.politische-bildung.sh/shop.html. 
2  Bericht des Landesbeauftragten für politische Bildung in der 19. Wahlperiode, Landtags-

drucksache 19/2461. 
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10.4.4 Digitales 
 
Neben den klassischen Veranstaltungen führt der Beauftragte eine Viel-
zahl von Online-Seminaren, als Webtalks oder in vergleichbaren Forma-
ten, durch. Deren Bedeutung hat als Folge der Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie stark zugenommen. Sie werden vielfach auf 
YouTube übertragen und stehen Interessierten anschließend in der Info-
thek auf der Website des Beauftragten auf Abruf zur Verfügung. 
 
Die Weitergabe von Informationen auf Medien wie Twitter, Instagram oder 
Facebook gewinnt bei der Vermittlung von Bildungsinhalten an die 
Zielgruppe der Schüler/Jugendlichen - unabhängig von der Corona-
Pandemie - zunehmend an Bedeutung. Die Zahl der Abonnenten oder 
„Follower“ in den sozialen Medien hat über die Jahre stetig zugenommen. 
Dies darf als Indiz für ein wachsendes Interesse an der Arbeit des Beauf-
tragten gewertet werden. 
 

Nutzer Soziale Medien 

 Stand 30.09.20201 Stand 03.12.2021 

Twitter 1.111 1.411 
Instagram  1.203 1.575 
Facebook  1.915 2.341 

Tabelle 14: Nutzer Soziale Medien 
Quelle: LRH. 

 
10.5 Fazit 

 
Die aktuelle Prüfung ergab kaum Beanstandungen. Der Beauftragte für 
politische Bildung setzt die ihm zugewiesenen Haushaltsmittel wirtschaft-
lich und sparsam ein. Der Beauftragte und seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter üben diese Aufgabe engagiert und - soweit vom LRH überprüf-
bar - erfolgreich aus. Die Übertragung der Aufgabe „politische Bildung“ auf 
einen Beauftragten ist insoweit sachgerecht und insbesondere gegenüber 
dem vorherigen Modell als Landesbetrieb vorzuziehen. 
Ungeachtet seiner positiven Prüfungserkenntnisse weist der LRH - wie be-
reits bei vorherigen Prüfungen - darauf hin, dass das Beauftragtenwesen 
kein Selbstzweck ist. Er hält es weiterhin für grundsätzlich problematisch, 
einzelne politische Aufgaben aus der staatlichen Organisationsstruktur 
auszugliedern und dafür Beauftragte zu bestellen, da dies eine Verringe-
rung der politischen Verantwortung bewirkt. Die Notwendigkeit von Beauf-
tragten ist daher in jedem Fall einzeln und gesondert festzustellen. 
Den geprüften Stellen wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

                                                      
1 Bericht des Landesbeauftragten für politische Bildung in der 19. Wahlperiode vom 

30.09.2020, S. 18. 
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